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Beschlussvorlage

Beratungsfolge Offentlichkeit Sitzung am | Ergebnis
Ausschuss fiir Umwelt und . .

Technik/Betriebsausschiisse/Umlegungsausschuss offentlich-Vorberatung 27.11.2025

Hauptausschuss offentlich-Vorberatung 04.12.2025

Gemeinderat offentlich-Beschluss 18.12.2025

Betreff:

Sanierung der Sportanlage Rosenfelscampus und der Schlossberghalle sowie
Zukunft Hallenbad - Genehmigung zur Antragstellung im Rahmen des
Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Sportstitten™

Anlagen:

Prasentation

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Projektskizzen sowie die

Forderantrage

1.

2.

fristgerecht

beim Bundesinstitut
Raumforschung (BBSR) einzureichen. Die Projekte:

,Sanierung der Sportanlage Rosenfelscampus” und

,Sanierung der Schlossberghalle”

,Zukunft Hallenbad"

far

Bau-, Stadt- und



sollen im Rahmen dieses Programms berticksichtigt werden.

2. Die erforderlichen kommunalen Eigenmittel werden im Haushalt bzw.
Wirtschaftsplan bereitgestellt.



Personelle Auswirkungen:

keine

Finanzielle Auswirkungen:

1. MaBnahme: Sanierung Sportanlage Rosenfelscampus

bis Wirtschafts spitere
BU-MaBnahme -/ HH- Folgejahr Folgejahr | Folgejahr P Gesamt
Jahr Jahre
Jahr
Sanierung sportaniage 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 | Summe
Rosenfelscampus
€ € € € € € €
Ausgaben insgesamt: 840.000 840.000
davon geplant / bereitg.:
davon nicht geplant:
Einnahmen insgesamt: 168.000 168.000
davon geplant / bereitg.:
davon nicht geplant :
Saldo (Eigenanteil): 672.000 672.000*
davon geplant / bereitg.:
davon nicht geplant :
ggf. laufende Folgekosten (jahrlich):
2. MaBnahme: Sanierung Schlossberghalle
bis Wirtschafts soitere
Invest-MaBnahme -/ HH- Folgejahr Folgejahr | Folgejahr P Gesamt
Jahr Jahre
Jahr
Sanierung Schlossberghalle 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summe
€ € € € € € €
Ausgaben insgesamt: 200.000 1.450.000 | 2.580.000 4.230.000
davon geplant / bereitg.:
davon nicht geplant:
Einnahmen insgesamt:
davon geplant / bereitg.:
davon nicht geplant :
Saldo (Eigenanteil): 4.230.000*

davon geplant / bereitg.:

davon nicht geplant :

ggf. laufende Folgekosten (jahrlich):

*)e nach Hohe der Fordermittelzusage reduziert sich der Betrag des Eigenanteils der jeweiligen MaBnahme




Begriindung:

Die Bedeutung der Sportstatten flir die Kommune und das Stadtimage: Sportstatten sind
fir eine Kommune von zentraler Bedeutung, da sie die Gesundheit, Bildung und soziale
Integration der Bevolkerung nachhaltig fordern. Sie ermoglichen den Sportunterricht an
Schulen, bieten Vereinen und Freizeitgruppen Trainings- und Wettkampfmadglichkeiten
und schaffen Raume fiir Begegnung, Zusammenhalt und gesellschaftliches Engagement.

Gut gepflegte und moderne Sportanlagen wirken sich zudem positiv auf das Image der
Stadt als lebenswerte sportliche Kommune aus. Sie signalisieren eine hohe
Lebensqualitat, ein attraktives Freizeit- und Bildungsangebot sowie ein starkes
kommunales Engagement fur Gesundheit, Sport und Gemeinschaft. Eine vernachlassigte
oder marode Sportinfrastruktur hingegen kann das Nutzungserlebnis einschranken,
Sicherheitsrisiken bergen und das 6ffentliche Bild der Stadt negativ beeinflussen.

Daher ist die Erhaltung, Modernisierung und Sanierung von Sportanlagen eine zentrale
Investition in die Lebensqualitat der Blrger*innen, die Attraktivitat der Stadt und das
langfristig positive Stadtimage.

Folgende Sportanlagen weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf:
e 1. Sportanlage Rosenfelscampus:

Die Sportanlage wird intensiv von drei Schulen und mehreren Vereinen genutzt. Der
Kunstrasen, die Tartanbahn und die Entwasserungssysteme sind stark abgenutzt und
beeintrachtigen die Sicherheit und Nutzbarkeit. In den letzten Jahren wurden
mehrfach Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten durchgefiihrt, die jedoch nicht
mehr halten. Der Kunstrasen hat mit einem Alter von Uber 20 Jahren die Ubliche
Nutzungsdauer von 12 bis 15 Jahre weit Gberschritten.

Die Entwurfsplanung zur Sanierung der Sportanlage und die Kostenberechnung
(LPH 3) sind bereits abgeschlossen, wodurch belastbare Kostenschatzungen und
Planungsunterlagen vorliegen. Die fortgeschrittene Planung erhoht die
Umsetzungsreife des Projektes und verbessert die Forderbewertung.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erstellt zurzeit die Entwurfsplanung zur
Sanierung der sanierungsbedurftigen Leitungsabschnitte in diesem Bereich. Beide
Entwurfsplanungen werden aufeinander abgestimmt und den Gremien zur
Genehmigung im Frihjahr 2026 vorgestellt.



2. Schlossberghalle:

Die Halle weist erhebliche bauliche und technische Mangel auf. Eine Sanierung ist
notwendig, um den langfristigen Betrieb, die Sicherheit und Funktionsfahigkeit
sowie energetische Ertlichtigung zu gewahrleisten. In der jiingeren Vergangenheit
werden bereits zwei Bauabschnitte der Hallensanierung durchgefihrt. Im
vorgesehenen 3. Bauabschnitt sollen nun die noch ausstehenden
Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden. Besonders dringend ist die Sanierung
unter anderem aufgrund des undichten Dachs und der daraus resultierenden
Folgeschaden durch eindringendes Wasser.

Im Zuge dieses Bauabschnitts sind auch umfangreiche MaBBnahmen im Bereich
Elektrotechnik und Brandschutz vorgesehen. Die elektrische Infrastruktur wird
dabei an den aktuellen Stand der Technik angepasst, um eine sichere und
effiziente Energieversorgung sicherzustellen. Zudem erfolgt die Erneuerung der
Beleuchtungsanlagen unter Berlcksichtigung moderner, energieeffizienter
Systeme.

Im Bereich des Brandschutzes werden bestehende Mangel behoben und die
Anlagen an die geltenden gesetzlichen Vorschriften angepasst. Dazu gehoren
unter anderem der Einbau einer neuen Sicherheitsbeleuchtung mit separaten
Batterieraum, die Erweiterung der Brandmeldeanlage, die Verbesserung der
Flucht- und Rettungswege sowie der Einbau zusatzlicher Sicherheits- und
Rauchabzugsanlagen.

Die hierfur erforderliche Entwurfsplanung wird in 2026 erstellt und anschlieBend
dem Gremium zur Genehmigung vorgelegt.

3. Hallenbad

Das Hallenbad ist seit nunmehr liber 50 Jahren in Betrieb. Wie bereits in
Vorlage 192/2024 beschrieben, sind umfangreiche MaBnahmen notwendig.

Forderung:

Die InvestitionsmaBnahmen kdnnen im Rahmen des Bundesprogramms mit bis zu 45 %
der zuwendungsfahigen Kosten gefordert werden.

Empfehlung zur Antragstellung:

Es wird empfohlen, eine Antragstellung im Rahmen des Bundesprogramms ,Sanierung
kommunaler Sportstatten” umzusetzen. Durch die moégliche Forderung von bis zu 45 %
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der zuwendungsfahigen Ausgaben bietet das Programm eine wirtschaftlich sinnvolle
Moglichkeit, den Sanierungsstau an wichtigen Sportstatten zu verringern, die Sicherheit
und Nutzbarkeit flr Schulen und Vereine zu gewahrleisten und die Sportinfrastruktur der
Stadt Lorrach langfristig zu sichern.

Fir die MaBnahme Sportanlage Rosenfelscampus liegt bereits eine Kostenberechnung
(LPH 3) vor. Bei der Schlossberghalle wurde bislang lediglich eine Zustandsbewertung
durchgefiihrt; die derzeit genannten Kosten beruhen auf einer groben Schatzung.

Die Gesamtkosten fir die Einzelprojekte stellen sich aktuell wie folgt dar:

Rosenfelscampus Sanierung Sportanlage 840.000 €
Schlossberghalle Sanierung 4.230.000 €
Summe MaBnahmen 5.070.000 €

Vorgesehen ist, dass die Verwaltung tuber den Sachstand und die weiteren Entwicklungen
zur Gesamtthematik im weiteren Verlauf berichtet. Insbesondere Uber die weitere
Planung der einzelnen baulichen MaBnahmen wird das Gremium informiert;
selbstverstandlich sollen tber die Einzelprojekte eigene Beschlisse herbeigefihrt werden.
Ziel ist, die SanierungsmalBnahmen in den Jahren 2026 bis 2028 durchzufiihren.

Fur die Sanierung der Sportanlage Rosenfelscampus wurden bereits zusatzliche
Fordermittel des kommunalen Sportstattenbaus im Programmjahr 2025 beantragt und in
Hohe von 168.000 € bewilligt. Ebenso werden fiir die Sanierung der Schlossberghalle
zusatzliche Fordermittel des kommunalen Sportstattenbaus beantragt. Aktuell wurde fiir
das Projekt Zukunft Hallenbad noch keine weitere Forderung beantragt. Aufgrund der
hohen Gesamtsumme kann vermutlich die maximale Fordersumme beantragt werden.
Durch die Antragstellung ergibt sich keine Verpflichtung, die MaBnahme tatsachlich
durchzufihren.

Robert Schafer Klaus Schallenberger Tobias Kilian
Fachbereichsleiter Hochbau 1. BL Stadtwerke 2. BL Stadtwerke



	SMC_BM_VOTEXT6
	Ostatus
	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	FAuswirkung
	Sachverhalt

